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1. Auftragsannahme

1.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Der Vorstand der

BDC e.V.,

Berlin

- nachfolgend auch kurz "Gesellschaft" genannt -

beauftragte uns, die steuerliche Gewinnermittlung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 31. De-

zember 2024 aus den von uns geführten Aufzeichnungen und den uns vorgelegten Belegen, die wir auf-

trags ge mäß nicht ge prüft haben, un ter Be rück sichti gung der erteil ten Aus künfte nach ge setzli chen Vor-

ga ben und nach den in ner halb die ses Rah mens lie gen den Anweisungen der Auftraggebern zur Aus übung

be stehen der Wahl rechte zu ent wi ckeln. Die sen Auf trag zur Er stel lung ohne Be ur tei lungen ha ben wir in

unseren Ge schäfts räu men in Berlin durch geführt.

Bei der Auftragsannahme haben wir mit den Auftraggebern ver einbart, dass uns die für die Auf trags-

durch füh rung be nö tig ten Un ter la gen und Auf klärun gen voll stän dig ge geben wer den.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Drit ten, die

ver ein barten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Geschäftsbedingun gen für Steu er-

be ra ter und Steuerberatungsgesellschaften" maßgebend.
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1.2 Auftragsdurchführung

Im Rahmen der Erstellung der steuerlichen Gewinnermittlung und bei unserer Berichterstattung hier über

ha ben wir die ein schlä gi gen Normen unserer Berufsordnung und unsere Be rufs pflich ten beach tet, dar-

unter die Grund sät ze der Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwie genheit und Ei gen ver ant wort-

lich keit (§ 57 StBerG).

Wir haben in unserer Praxis Regelungen eingeführt, die mit hinreichender Sicherheit ge währ lei sten, dass

bei der Auf trags ab wick lung zur Erstellung einer steuerlichen Gewinnermittlung ein schließ lich der Be richt-

ers tat tung die ge setzli chen Vor schriften und fachlichen Regeln beachtet werden.

Bei der Erstellung der steuerlichen Gewinnermittlung haben wir die Grundsätze der Wirtschaft lich keit und

We sent lich keit be ach tet.

Zur Durchführung des Auftrags hatten wir uns die für die vorliegende Auftragsart erforder li chen Kennt-

nisse über die Bran che, den Rechts rah men und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens unseres Auf trag-

ge bers anzu eignen.

Die Erstellung der steuerlichen Gewinnermittlung erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften

des Steuer rechts.

Im Rahmen des erteilten Auftrags haben wir die gesetzlichen Vorschriften für die Erstellung ei ner steu-

erlichen Ge winnermittlung be achtet. Die Beachtung anderer gesetzli cher Vor schriften sowie die Aufde-

ckung und Auf klärung von Straf ta ten und außerhalb der Rech nungs legung be gan gener Ordnungs wi-

drigkei ten wa ren nicht Gegen stand unseres Auftrags.

Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden bereitwillig erbracht.

Vollständigkeitserklärung

Der Vorstand hat uns die angeforderte be rufs übliche Vollstän dig keitserklärung bezüglich der Auf zeich-

nun gen und Be lege sowie der uns erteil ten Aus künf te schriftlich erteilt, die wir zu den Ak ten ge nom men

haben.
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2. Rechtliche und steuerliche Grundlagen

2.1 Rechtliche Verhältnisse

Name: BDC e.V.

Rechtsform: e.V.

Anschrift: Claire-Waldoff-Str. 7

 10117 Berlin

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Gegenstand des Unternehmens:  Branchenverband

2.2 Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Berlin für Körperschaften I unter der Steuer-Nr. 27/620/63201 ge-

führt.

Die Gesellschaft unterliegt der Regelbesteuerung des Umsatzsteuergesetzes. Die Vor aussetzungen des

§ 20 UStG lie gen vor. Dem Unternehmer wurde durch das Finanzamt gestattet, die Ver steuerung nach

ver ein nahm ten Entgel ten vorzunehmen.

Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Abs. 1 GewStG.
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Euro
 

A. BETRIEBSEINNAHMEN
 

1. Einnahmen 237.572,16

2. Umsatzsteuer 26.023,37

263.595,53
 

SUMME BETRIEBSEINNAHMEN 263.595,53
 

B. BETRIEBSAUSGABEN
 
 

1. Materialausgaben
 

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren 3.176,65

b) Fremdleistungen 8.282,50

11.459,15
 

2. Personalkosten
 

a) Löhne und Gehälter 17.730,70

b) Gesetzliche soziale Aufwendungen 4.774,01

c) Freiwillige soziale Aufwendungen 53,40

22.558,11
 

3. Raumkosten
 

a) Miete und Pacht 960,00
 

4. Steuern, Versicherungen und Beiträge 34.441,71
 

5. Werbe- und Reisekosten 164.815,68
 

6. Abschreibungen
 

a) Abschreibungen auf Anlagevermögen 657,85
 

7. Verschiedene Kosten 54.810,36
 

8. Vorsteuer 24.054,76
 

9. Umsatzsteuer-Zahlung 8.890,62
 

Summe Kosten 322.648,24
 

10. Neutrale Aufwendungen 8.104,80
 

SUMME BETRIEBSAUSGABEN 330.753,04
 

C. BETRIEBLICHER VERLUST 67.157,51

 

Übertrag -67.157,51
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Übertrag -67.157,51

 

D. STEUERLICHE KORREKTUREN
 

Hinzurechnungen
 

1. Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben
 

a) Geschenke 535,99

b) Sonstige (z.B. Repräsentationskosten) 24.517,18

c) Zuwendungen und Spenden (als Betriebsausgaben
gebucht) 200,00

d) Gewerbesteuer einschließlich Nebenleistungen 15.808,80

41.061,97
 

Summe Hinzurechnungen 41.061,97
 

E. STEUERLICHER VERLUST nach § 4 Abs. 3 EStG 26.095,54
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Bescheinigung der Steuerberatungsgesellschaft über die Erstellung der steuerli chen Gewinnermitt-

lung

Wir haben auftragsgemäß die vorstehende steuerliche Gewinnermittlung des BDC e.V. für das

Ge schäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2024 unter Be achtung der steuer rechtli chen

Vor schriften   erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns geführten Aufzeichnungen sowie die vorgelegten Un-

ter la gen und die er teil ten Auskünfte, die wir auftragsgemäß nicht ge prüft haben.

Wir haben unseren Auftrag unter sinngemäßer Anwendung der Verlautbarung der Bun-

des steuerbera terkam mer zu den Grund sät zen für die Er stel lung von Jah resabschlüssen durchgeführt.

Berlin, 12. Dezember 2024

DBB DATA Steuerberatung
GmbH
   

   

Susanne Siebler
Steuerberaterin
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Konto Entwicklung Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum
Bezeichnung der 01.01.2024 Abgang- Zuschreibung- 31.12.2024

Euro Euro Euro Euro Euro

420
Büroeinrichtung Ansch-/Herst-K 2.364,85 2.364,85

Abschreibung 657,85 657,85
Buchwerte 0,00 2.364,85 657,85 1.707,00

480
Geringwertige Wirtschaftsgüter Ansch-/Herst-K 534,01 534,01

Abschreibung 534,01 534,01
Buchwerte 0,00 0,00

490
Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstat-
tung

Ansch-/Herst-K 6.189,00 6.189,00
Abschreibung 6.188,00 6.188,00
Buchwerte 1,00 1,00

Summe Ansch-/Herst-K 6.723,01 2.364,85 9.087,86
Abschreibung 6.722,01 657,85 7.379,86
Buchwerte 1,00 2.364,85 657,85 1.708,00
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Konto Bezeichnung Euro
 

Einnahmen
2430 Forderungsverluste -256,00
8000 Mitgliedsbeiträge 29.516,08
8001 Fördermitgliedsbeiträge 2.432,00
8002 Tagungsgebühr 33.000,00
8336 Nicht steuerbare s. Leistung § 18b UStG 31.915,00
8338 Nicht steuerbare Umsätze Drittland 4.000,00
8401 Sponsorenbeiträge 19% USt 6.375,00
8410 Erlöse 19% USt 130.590,08

237.572,16
 

Umsatzsteuer
1776 Umsatzsteuer 19% 26.023,37

 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren
1548 Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar -829,54
1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. -1.181,81
3200 Wareneingang 5.188,00

3.176,65
 

Fremdleistungen
3100 Fremdleistungen 8.282,50

 

Löhne und Gehälter
1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer -52,43
4120 Gehälter 1.789,53
4190 Aushilfslöhne 15.680,00
4194 Pauschale Steuer für Minijobber 313,60

17.730,70
 

Gesetzliche soziale Aufwendungen
4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen 4.609,92
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 164,09

4.774,01
 

Freiwillige soziale Aufwendungen
4140 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei 53,40

 

Miete und Pacht
4210 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter 960,00

 

Steuern, Versicherungen und Beiträge
4320 Gewerbesteuer 7.904,00
4360 Versicherungen 139,10
4380 Beiträge 26.398,61

34.441,71
 

Werbe- und Reisekosten
4600 Werbekosten 94.828,29
4637 Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. n.abz. 535,99
4640 Repräsentationskosten 41.271,96
4655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 24.517,18
4661 Reisekosten Dritter 2.290,77

 

Übertrag
-163.444,19
194.176,56
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Konto Bezeichnung Euro
 

Übertrag 194.176,56
-163.444,19

 

Werbe- und Reisekosten
4663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 704,40
4664 Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand 60,50
4666 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand 463,38
4676 Reisekosten UN Übernacht./Nebenkost 143,21

164.815,68
 

Abschreibungen auf Anlagevermögen
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen 657,85

 

Verschiedene Kosten
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen 19,00
4904 Kosten Schulchampignonprojekt 43.898,10
4910 Porto 200,66
4920 Telefon 209,88
4950 Rechts- und Beratungskosten 66,67
4955 Buchführungskosten 4.303,66
4957 Abschluss- und Prüfungskosten 4.926,44
4964 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen 685,10
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 324,45
4980 Sonstiger Betriebsbedarf 176,40

54.810,36
 

Vorsteuer
1571 Abziehbare Vorsteuer 7% 2.343,38
1576 Abziehbare Vorsteuer 19% 21.711,38

24.054,76
 

Umsatzsteuer-Zahlung
1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 2.751,03
1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr 9.950,93
1790 Umsatzsteuer Vorjahr -3.488,94
1791 Umsatzsteuer frühere Jahre -322,40

8.890,62
 

Neutrale Aufwendungen
2281 GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG 7.904,80
2383 Zuwendungen,Spenden kirchl./rel./gemein. 200,00

8.104,80
 

BETRIEBLICHER VERLUST 67.157,51
 

Geschenke
4637 Pausch. Steuer Geschenke/Zuwend. n.abz. 535,99

 

Sonstige (z.B. Repräsentationskosten)
4655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 24.517,18

 

Zuwendungen und Spenden (als Betriebsausgaben gebucht)
2383 Zuwendungen,Spenden kirchl./rel./gemein. 200,00

 

 

Übertrag -41.904,34
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Konto Bezeichnung Euro
 

Übertrag -41.904,34

 

Gewerbesteuer einschließlich Nebenleistungen
2281 GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG 7.904,80
4320 Gewerbesteuer 7.904,00

15.808,80
 

STEUERLICHER VERLUST nach § 4 Abs. 3 EStG 26.095,54
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
DBB DATA Beratungs- und Betreuungsgesellschaft mbH    

Stand: November 2016

Die folgenden "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" gelten für Verträge zwischen der DBB DATA Beratungs- und Betreuungsgesellschaft mbH    
mit Sitz in Bad Homburg (im Fol genden "Steuerberater" gen annt) und ihren Auf traggebern, soweit nicht etwas ande res aus drück lich in Text form
vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

1. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den

Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufs pflich ten
(vgl. StBerG, BOStB) ausgeführt. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
(3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auf-

traggeber auf die Änderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.
(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbe-

sondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuer berater wird die vom
Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Un rich tigkeiten
feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.

(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu ertei len. Ist
wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehel fen oder Rechtsmit teln
nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt und verpflichtet.

2. Verschwiegenheitspflicht
(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Aus führung des

Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflich tung. Die
Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Ver schwiegenheitspflicht be steht im glei-
chen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erfor-
derlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versiche rungsbedin gungen
seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach§ 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO bleiben unberührt.
(4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanz-

lei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheits pflicht belehrt worden
sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den Zertifizierer / Auditor Einsicht in seine - vom Steu er berater an-
gelegte und geführte - Handakte genommen wird.

3. Mitwirkung Dritter
Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter, fachkundige Dritte sowie datenverarbeitende Unterneh men her-
anzuziehen. Bei der Heranziehung fachkundiger Dritter und datenverarbeitender Unternehmen hat der Steuerberater dafür zu sorgen, dass
diese sich zur Verschwiegenheit entsprechend Ziff. 2 Abs. 1verpflichten. Der Steuerberater haftet unter keinen Umständen für die Leistun gen
der Herangezogenen; bei den Herangezogenen handelt es sich haftungsrechtlich nicht um Erfül lungsgehilfen des Steuerbera ters. Hat der
Steuerberater die Beiziehung eines von ihm namentlich benannten Dritten angeregt, so haftet er lediglich für eine ordnungs gemäße Auswahl
des Herangezogenen.

3.a Elektronische Kommunikation, Datenschutz
(1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers und von dessen Mitarbeitern, im Rahmen der erteil ten

Aufträge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsre chenzentrum zur wei-
teren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Daten-
schutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Ver schwiegenheits pflicht
unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit
zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.

(3) Soweit der Auftraggeber dem Steuerberater einen Telefaxanschluss oder eine E-Mail-Adresse mitteilt, erklärt er sich bis auf Widerruf
oder ausdrückliche anderweitige Weisung damit einverstanden, dass der Steuerberater ihm ohne Einschränkungen über jene Kon-
taktdaten mandatsbezogene Informationen zusendet. Der Auftraggeber sichert zu, dass nur er oder von ihm beauftragte Personen Zu-
griff auf das Empfangs-/Sendegerät bzw. den E-Mail-Account haben und dass er dortige Sendungs eingänge regelmäßig über prüft. Der
Auftraggeber ist verpflichtet, den Steuerberater darauf hinzuweisen, wenn Einschrän kun gen bestehen, etwa das Emp fangs-/Sendegerät
bzw. der E-Mail-Account nur unregelmäßig auf Sendungseingänge über prüft wird oder Einsendungen nur nach vorheriger Ankündigung
gewünscht werden. Der Steuerberater übernimmt keine Haf tung für die Sicherheit der mit unverschlüssel ten E-Mails übermittelten Da-
ten und Informationen und haftet auch nicht für die dem Auftraggeber deshalb ggf. entstehenden Schäden. Soweit der Auftraggeber
zum Einsatz von Signaturverfahren und Ver schlüsselungsverfahren die technischen Vorausset zun gen besitzt und deren Einsatz wünscht,
teilt er dies dem Steuerbe rater rechtzeitig mit; damit einhergehende Kosten des Steuer bera ters (bspw. zur Anschaffung und Einrichtung
notwendiger Soft- bzw. Hardware) trägt der Auftraggeber.



4. Mängelbeseitigung
(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Der

Auftraggeber hat das Recht - wenn und soweit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB handelt -, die
Nachbesserung durch den Steuerberater abzulehnen, wenn das Mandat durch den Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach
wirksamer Beendigung des Mandats festgestellt wird.

(2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Män gelbesei-
tigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kosten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen
bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt
werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist
nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vor gehen.

5. Haftung
(1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder - bei einheitlicher Scha densfolge -

aus mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf 2.500.000,00 € (in Worten: zwei Millio nen
fünfhunderttausend Euro) begrenzt. Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt inso-
weit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftrag geber, also ins-
besondere auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer er neuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung be darf es insoweit
nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch bei Bildung ei ner Sozietät/Partnerschaft und Übernahme des Auftrags durch die Sozie-
tät/Partnerschaft sowie für neu in die Sozie tät/Partnerschaft eintretende Sozien/Partner. Die Haftungsbegrenzung gilt ferner auch ge-
genüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit aus drücklich nicht abbe-
dungen. Einzelvertrag liche Haftungsbegrenzungs-vereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirk samkeit dieser Regelung
jedoch - soweit nicht ausdrücklich anders geregelt - unberührt.

(2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandats-
verhältnisses bzw. dem Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträg lich geändert oder
erweitert wird, auch auf diese Fälle.

6. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbeson-

dere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen voll ständig und so recht-
zeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Un-
terrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Be deu tung sein können. Der Auftrag geber ist
verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfra gen Rück-
sprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beein trächtigen
könnte.

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht
bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflich tet,
den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weite ren ist der Auf traggeber
verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur
Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steu erbe rater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der
Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungs rechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegen-
steht.

(5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 6 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der An-
nahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen
(vgl. Ziff. 9 Abs. 3). Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mit-
wirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steu-
erberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

7. Urheberrechtsschutz
Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeits er-

gebnissen außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zuläs sig.



8. Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung
(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der

Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart
werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zu lässig. Sie muss in einem ange-
messenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko des Steu er beraters stehen (§ 4 Abs. 3 StBVV).

(2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsverordnung keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbar te
Vergütung, anderenfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Ver gü tung (§§ 612 Abs. 2
und 632 Abs. 2 BGB).

(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestell ten
Forderungen zu lässig. 

(4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird
der eingeforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auf-
traggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tä tigkeit einzustellen, dem Auf-
traggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können.

9. Beendigung des Vertrags
(1) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Ver trag

endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Ge sellschaft durch deren
Auflösung.

(2) Der Vertrag kann - wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt - von jedem Vertragspartner au ßeror-
dentlich gekündigt werden, es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündi gung
hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer Ver einba rung, die zwischen Steuerbe-
rater und Auftraggeber auszuhandeln ist.

(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsnachteilen des Auftraggebers in je dem Fall noch
diejenigen Handlungen durch den Steuerberater vorzunehmen, die zumutbar sind und keinen Aufschub dul den (z. B. Fristver-
längerungsantrag bei drohendem Fristablauf).

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus
der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen über
den Stand der Angelegenheit Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.

(5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags einge-
setzten Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unver züglich heraus-
zugeben bzw. sie von der Festplatte zu löschen. 

(6) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.
(7) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz.

Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

10. Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen
(1) Der Steuerberater hat die Handakten für die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflich tung

erlischt jedoch schon vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftraggeber aufgefor dert hat, die Hand akten in
Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Aufforderung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachge-
kommen ist.

(2) Handakten i. S. v. Abs. 1 sind nur die Schriftstücke, die der Steuerberater aus Anlass seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftragge ber
oder für ihn erhalten hat, nicht aber der Briefwechsel zwischen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schrift stücke,
die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten hat, sowie für die zu internen Zwecken gefer tigten Arbeitspapiere (§ 66 Abs. 3
StBerG).

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens aber nach Beendigung des Auftrags, hat der Steuerberater dem Auftragge ber die
Handakten innerhalb einer angemessenen Frist herauszugeben. Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zu-
rückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt
nicht, soweit die Vorenthaltung der Handakten und der einzelnen Schriftstücke nach den Umständen unange messen wäre (§ 66 Abs. 2
Satz 2 StBerG).

11. Sonstiges
Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort ist der
Wohnsitz des Auftraggebers, soweit er nicht Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtli ches Sonderver-
mögen ist, ansonsten die berufliche Niederlassung des Steuerberaters. Der Steuerberater ist - nicht - bereit, an ei nem Streitbeilegungsver-
fahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).

12. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit
Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übri gen Be stim mun-

gen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel mög lichst nahe kommt.
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